
IV. §§ 223 I, 13, 22, 23 I StGB
D könnte sich wegen einer versuchten Körperverletzung durch Unterlassen strafbar gemacht
haben, indem sie den J (vermeintlich) anfährt und anschließend weiterfährt.

1. Vorprüfung
Wie festgestellt, wurde der J nicht verletzt, weshalb der Erfolg ausblieb und die Körperverlet-
zung daher nicht vollendet ist. Die Versuchsstrafbarkeit ordnet § 223 II StGB für die Kör-
perverletzung, welche als Vergehen ausgestaltet ist, an.

2. Tatentschluss
Darüber hinaus müsste D mit Tatentschluss, also mit Vorsatz hinsichtlich aller objektiven
Tatbestandsmerkmale gehandelt haben. Dies ist vorliegend problematisch, obwohl der Tat-
entschluss hinsichtlich der Körperverletzung vom Tötungsvorsatz mitumfasst ist (Einheits-
theorie). Denn im Sachverhalt wird nicht ersichtlich, ob D davon ausgeht, dass J fortwähren-
de Schmerzen oder Ähnliches haben würde.

3. Unmittelbares Ansetzen
D hat hier auch nach der gemischt „subjektiv-objektiven Theorie“ unmittelbar zum Unterlas-
sen angesetzt (§ 22 StGB). Zur Begründung vgl. bereits oben.

4. Rechtswidrigkeit und Schuld
D hat rechtswidrig und schuldhaft gehandelt.

5. Rücktritt
Ein strafbefreiender Rücktritt der D (§ 24 I StGB) kommt vorliegend nicht in Betracht,
soweit D von fortwährenden Schmerzen des J ausgeht; denn da stellt sie sich eine Vollendung
der Körperverletzung vor. Überdies wäre ein Rücktritt im Übrigen aus den gleichen Gründen
wie beim versuchten Totschlag abzulehnen.

6. Ergebnis
D hat sich somit nach §§ 223 I, 13, 22, 23 I StGB strafbar gemacht.

Hinweis: AA vertretbar.

V. § 323 c StGB
D könnte sich wegen unterlassener Hilfeleistung nach § 323 c StGB strafbar gemacht haben,
indem sie dem J nicht half. Bei dem vorliegenden Fall handelt es sich um einen (offenbar
harmlosen) Sturz nach einem geplatzten Reifen. Hierbei kann jedoch nicht von einem für
§ 323 c StGB relevanten Unglücksfall ausgegangen werden. Die abweichende Vorstellung der
D in dieser Hinsicht ist insoweit nicht beachtlich, als bei § 323 c StGB keine Versuchs-
strafbarkeit angeordnet ist.

D ist folglich nicht nach § 323 c StGB strafbar.
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serung der Zusammenarbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der Landesverfas-
sungsschutzbehörden im Bereich des Einsatzes von V-Leuten. Das Vorhaben ist auch inner-
halb der Bundesregierung sehr umstritten; es wurde bereits mehrfach im Kabinett beraten,
ohne dass man sich bislang auf einen Gesetzentwurf verständigen konnte.

Die Oppositionsfraktion O im Bundestag begleitet das Novellierungsvorhaben kritisch
und wünscht sich von Beginn an eine stärkere Befassung auch des Bundestags mit der
Materie.

Sie hat daher über den Bundestagspräsidenten eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung
gerichtet (§ 104 GO-BT), mit der sie zum einen Auskunft darüber verlangt, ob die Praxis der
Anwerbung und des Einsatzes von V-Leuten bei Bundes- und Landesverfassungsschutz-
behörden bislang nach einheitlichen Kriterien erfolgt und wie diese im Detail aussehen.
Zudem möchte sie offengelegt bekommen, wie sich die einzelnen Kabinettsmitglieder bisher
in Bezug auf das Reformvorhaben positioniert haben.

Die Bundesregierung lehnt die Beantwortung der Fragen drei Monate später ab. Sie
verweist zunächst darauf, dass sie aus kompetenziellen Gründen bereits von vornherein
nicht verpflichtet sei, Auskunft über die Praxis von Landesbehörden zu geben. Des Wei-
teren gefährde die Offenlegung von Strategien und Methoden der Auswahl und des Ein-
satzes von V-Leuten das Staatswohl einer wehrhaften Demokratie, die ohne ein Mindestmaß
an Geheimnisschutz und Vertraulichkeit zu einem effektiven Schutz der verfassungsmäßigen
Ordnung nicht in der Lage sei. Interna zum Abstimmungsverhalten oder zu Meinungs-
äußerungen im Kabinett hinsichtlich noch nicht abgeschlossener politischer Vorhaben ge-
hörten ohnehin zum exekutivischen Kernbereich, in den das Parlament nicht hineinregieren
dürfe.

Die O-Fraktion will sich damit nicht zufriedengeben. Ohne die erbetene Auskunft könne
sie ihre parlamentarischen Aufgaben der Kontrolle der Regierung und der Mitwirkung an der
Gesetzgebung nicht erfüllen. Da der Bund für die Gewährleistung einer effektiven Zusam-
menarbeit von Bundes- und Landesverfassungsschutzbehörden verantwortlich sei (Art. 73 I
Nr. 10 lit. b, 87 I 2 GG), könne sich die Bundesregierung, auch soweit es um die Praxis von
Landesbehörden gehe, nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Was etwaige Geheimhaltungs-
bedürfnisse anbelangt, verweist die O-Fraktion auf die Geheimschutzordnung des Bundes-
tages (§ 17 GO-BT).

Die O-Fraktion hat daher vier Monate nach Erhalt der Antwort der Bundesregierung einen
Antrag beim Bundesverfassungsgericht mit dem Ziel gestellt, feststellen zu lassen, dass sie in
ihrem Informationsanspruch verletzt wurde.

Beurteilen Sie die Erfolgsaussichten des Antrags.

& LÖSUNG
Der Antrag der O-Fraktion hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und begründet ist.

Es kommt ein Organstreitverfahren nach Art. 93 I Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 63 ff. BVerfGG
in Betracht.

A. ZULÄSSIGKEIT
Zunächst müsste der Antrag zulässig sein.

I. Zuständigkeit
Das BVerfG ist gem. Art. 93 I Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5 BVerfGG im Organstreitverfahren
zuständig.

II. Beteiligtenfähigkeit
Die O-Fraktion möchte die Verletzung von Rechten gegenüber der Bundesregierung geltend
machen. Damit ist die O-Fraktion Antragstellerin, die Bundesregierung Antragsgegnerin.
Fraglich ist, ob diese im Organstreitverfahren jeweils beteiligtenfähig sind. Dies richtet sich
nach Art. 93 I Nr. 1 GG, § 63 BVerfGG. Beteiligte können danach die dort aufgelisteten
obersten Bundesorgane sowie andere Organe oder Organteile sein, die im Grundgesetz oder
in den jeweiligen Geschäftsordnungen der obersten Bundesorgane mit eigenen Rechten aus-
gestattet sind.

1. Antragstellerin
Bei der O-Fraktion handelt es sich um einen Teil des Bundestages (§ 10 I GO-BT), der in
dessen Geschäftsordnung auch mit eigenen Rechten ausgestattet ist (hierzu Maunz/Schmidt-
Bleibtreu/Klein/Bethge/Bethge, BVerfGG, 52. EL 2018, BVerfGG § 63 Rn. 46). Beispiels-
weise steht der Fraktion danach das hier verfahrensgegenständliche Fragerecht zu, §§ 104 I,
75 III, 76 I GO-BT. Folglich ist die O-Fraktion beteiligtenfähig.
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